
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 68 ZTG 2019 Standesregeln
 ZTG 2019 - Ziviltechnikergesetz 2019

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2022

Die Bundeskammer der Ziviltechniker hat die Standesp ichten der Ziviltechniker durch Verordnung festzulegen. Die

Standesregeln haben insbesondere Bestimmungen zu enthalten über

1. die Unzulässigkeit von Tätigkeiten, von Arbeitsgemeinschaften sowie von Gesellschafts- und Dienstverhältnissen,

die mit der beru ichen Tätigkeit eines Ziviltechnikers oder mit dem Ansehen und der Würde des Standes

unvereinbar sind,

2. das aus Standesrücksichten gebotene Verhalten gegenüber der Standesvertretung, Kollegen und Dritten.

In Kraft seit 01.07.2019 bis 31.12.9999
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